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nur noch wenige Tage sind es bis zur 
Landtagswahl. Wenn man den De-
moskopen trauen darf, wird es eine 
ganz enge Entscheidung geben, wie 
die künftige Landesregierung ausse-
hen wird. Die einzelnen Vorhersagen 
gleichen dabei den derzeitigen Wet-
tervorhersagen, die auch davon ge-
kennzeichnet sind, dass das Wetter 
meist anders aussieht als es vorher-
gesagt wurde. 

Leichte Vorteile für die CDU, die aber 
etwas abnimmt. Wesentlich bessere 
Sympathiewerte für Malu gegen-
über Klöckner. Das sind derzeit die 
Fakten, die sich längerfristig ablesen 
lassen. Ansonsten aber Fragen über 
Fragen. Wie viele Parteien schaffen 
den Einzug in den Landtag? Sind es 
vier oder sogar sechs? Wie stark wird 
die AfD? Eine Vorhersage, wie sich 
der neue Landtag zusammensetzt, 
ist daher zum jetzigen Zeitpunkt fast 
unmöglich. Vieles hängt auch davon 
ab, wie sich die Flüchtlingspolitik 
weiter entwickelt. Was alle Demo-
kraten aber einen sollte, ist der ge-
meinsame Kampf gegen die AfD, 
von deren Führungspersonal Leute 
sich zu Aussagen hinreißen ließen, 
notfalls auch Waffen gegen Flücht-
linge und deren Kinder einzusetzen. 
Das macht deutlich, was von dieser 
Gruppierung zu erwarten ist.  

Wie dem auch sei, für uns gilt es jetzt 
in den letzten Tagen vor der Wahl 
noch einmal einen Gang zuzulegen 
und vor allen Dingen die eigene Ba-
sis zu motivieren. Insbesondere in 
der Kommunalpolitik ist es oft wich-
tig, in Mainz einen Ansprechpartner 
zu haben, den wir kennen und der 
versucht, uns bei der Lösung unserer 
Probleme, die wir vor Ort haben, mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Eines dürfte klar sein: Die Heraus-
forderungen, denen wir uns in den 
nächsten Jahren stellen müssen, 
werden nicht kleiner werden. Die 
Schaffung von genügend Wohn-

raum, der für den Durchschnitts-
verdiener bezahlbar bleibt, dürfte 
insbesondere in den städtischen 
Räumen nicht einfach sein. In den 
ländlichen Landesteilen, in der Süd-
westpfalz, im Hunsrück oder auch 
in der Eifel gibt es dieses Problem 
nur vereinzelt. Hier gibt es dafür das 
Problem sich mehrender Leerstände 
von Gebäuden in der Ortslage, die 
das Erscheinungsbild der Gemeinden 
häufig stark beeinträchtigen.  

Mehr Kosten 
erfordern mehr Einsatz
Wie im gesamten Bundesgebiet, ha-
ben wir auch in Rheinland-Pfalz einen 
Investitionsstau bei der Unterhaltung 
unserer Straßen und Brücken, dessen 
Beseitigung erhebliche  finanzielle 
Mittel erfordert. Ebenso steigen die 
Sozial- und Jugendhilfekosten in ei-

nem atemberaubenden Tempo. Diese 
haben vor allem die Kreise und die 
kreisfreien Städte zu tragen, trotz 
der finanziellen Verbesserungen, die 
Bund und Land leisten. Dies führt häu-
fig dazu, dass dringend erforderliche 
Investitionen in das Anlagevermögen 
der Kommunen nicht durchgeführt 
werden können, was zeitlich aufge-
schoben natürlich zu erheblichen Pro-
blemen und Mehrkosten führen wird. 

Es wird weiterhin erforderlich sein, 
auch zukünftig in der Fläche die er-
forderliche Infrastruktur aufrecht zu 
erhalten, was erhebliche finanzielle 
Mittel beanspruchen wird. Es dürfte 
daher auch bei den einzelnen För-
derkulissen des Landes zu Verän-
derungen kommen, um dies für die 
betroffenen Kommunen finanzierbar 
zu machen. 

Die Änderungen des Kommunalen 
Finanzausgleichs haben die Finanz-
ausgleichsmasse seit 2013 auf rund 
600 Millionen anwachsen lassen. 
Das hat dazu geführt, dass die Zahl 
der Kommunen, die ihren Haushalt 
ausgleichen konnten, erheblich an-
gewachsen ist. Dennoch müssen wir 
bei der vereinbarten Evaluation des 
Finanzausgleichs sorgsam darauf 
achten, noch bestehende Unwuch-
ten zu beseitigen.

Wir finden immer eine Lösung
Das Land hat in den vergangenen  
Jahren mit seinen Kommunen ver-
trauensvoll zusammen gearbeitet. 
Vieles konnte einvernehmlich ge-
löst werden, wenn auch gleichzeitig 
nicht alle Wünsche der Kommunen 
in Erfüllung gingen. Die Landes-
regierung hat gemeinsam mit der 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
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SPD-Landtagsfraktion stets einen 
vernünftigen und auch bezahlbaren 
Ausgleich mit den Kommunen ge-
sucht. 

Die Opposition hat es da natürlich 
erheblich einfacher: Sie kann for-
dern, braucht aber nicht zu liefern. 
Dies hat sie beispielsweise in der 
Enquetekommission „Kommunale 
Finanzen“ bestens unter Beweis ge-
stellt, wo von ihr teils utopische For-
derungen gestellt wurden, die den 
Landeshaushalt erdrosselt hätten. 

Vertrauen auf Malu Dreyer
So sieht keine ehrliche Kommunal-
politik aus! Die SPD wird auch in 
Zukunft ein vertrauensvoller Partner 
der Kommunen sein. Deshalb helft 
vor Ort mit, dass wir gemeinsam am 
13. März auf ein gutes Ergebnis an-
stoßen können und Malu weiterhin 
unsere Ministerpräsidentin bleibt!

Mit freundlichen Grüßen

Hans Jürgen Noss
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Schulversuch BS 20 – innovativ 
und zukunftsweisend
Wie Rheinland-Pfalz an der Zukunft der dualen Ausbildung arbeitet

Autorin Vera Reiss, Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur

Die duale Berufsausbildung ist ein 
deutsches Bildungserfolgsmodell. 
Sie ist ein im Ausland bewunderter 
und im Inland auf breitem Konsens 
gegründeter Weg in den Beruf, ein 
Standortvorteil und Fachkräftegene-
rator. Als Partner in diesem weltweit 
angesehenen dualen System garan-
tieren die Berufsschulen Durchläs-
sigkeit und Aufstiegsorientierung. 
Sie bieten eine hervorragende Aus-
bildung und tragen dazu bei, dass 
die wachsende rheinland-pfälzische 
Wirtschaft auch künftig qualifizierte 
Fachkräfte findet. 

Eine Berufsausbildung in Rheinland-
Pfalz eröffnet viele Wege: ob sofort 
in den Beruf oder – wenn es zum 
Lebensweg passt – bis an die Hoch-
schule. Die berufliche Bildung vor-
anzubringen, gehört deshalb auch 
vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels zu den wichtigsten 
Aufgaben der rheinland-pfälzischen 
Bildungspolitik. 

Bundesweit  
einmaliges Angebot
Dass die SPD-geführte Landesregie-
rung hier einen klaren Schwerpunkt 
setzt, zeigt sich in der Verbesserung 
der Unterrichtsversorgung in den 
berufsbildenden Schulen, die im 
vergangenen Schuljahr den besten 
Wert erreicht hat, den wir in Rhein-
land-Pfalz jemals gemessen haben. 
Es zeigt sich aber auch in der inten-
siven Berufs- und Studienorientie-
rung, die seit diesem Schuljahr den 
Schülerinnen und Schülern an den 
weiterführenden Schulen im Land 
zusätzliche und zum Teil bundesweit 
einmalige Berufsberatungsangebote 
macht. Auch an den Gymnasien im 
Land wird zukünftig über die dua-
le Ausbildung informiert – als ein 
gleichwertiger Weg neben dem Stu-
dium.   

Wer die duale Berufsausbildung in 
ganz Rheinland-Pfalz auch in Zukunft 

erhalten möchte, der muss sich um 
den Erhalt der Berufsschulen küm-
mern, gerade auch in den ländlichen 
Regionen unseres Bundeslandes. Um 
hier kluge, innovative Lösungen zu 
finden, hat die Landesregierung den 
Schulversuch BS 20 (Berufsschule 
2020) entwickelt. Im Rahmen die-
ses Modellversuchs, an dem neun 
Modellschulen teilnehmen, werden 
pädagogische, organisatorische und 
technische Möglichkeiten zur Wei-
terentwicklung der Berufsschulen 
und zur Sicherung der dualen Aus-
bildung in ganz Rheinland-Pfalz er-
probt. 

Worum geht es konkret? 
•		Lernen wird individueller und fle-

xibler. Spezielle Förderung, berufs- 

und sogar schulartübergreifendes 
Lernen sowie zusätzliche, über die 
eigene Ausbildung hinausgehende 
Qualifikationen – all das wird im BS 
20 erprobt und könnte das Lernen 
der Zukunft in den Berufsschulen 
prägen. 

•	Ein berufsübergreifendes Kurssys-
tem zum Beispiel ermöglicht spezi-
elle Förderangebote. Auszubilden-
de verschiedener Berufe und Schü-
lerinnen und Schüler verschiedener 
Schularten können so in einem ge-
meinsamen Kurs den neusten Stand 
des Fachwissens erlernen – etwa 
in der Steuerungstechnik oder der 
technischen Kommunikation. 

•	Schulartübergreifende Lerngrup-
pen bieten vielfältige Chancen. 
So arbeiten z.B. im Lernfeld Ge-
staltung Schülerinnen und Schüler 
des beruflichen Gymnasiums mit 
Auszubildenden im Beruf des tech-
nischen Produktdesigners zusam-
men. Die Gymnasiasten erwerben 
dadurch nicht nur wertvolle Fach-
kompetenzen, sondern lernen auch 
die duale Ausbildung aus erster 
Hand kennen.

•	In Kooperation mit den dualen 
Partnern werden Qualifizierungs-
maßnahmen angeboten, die über 
die Anforderungen der Erstausbil-
dung weit hinausgehen – beispiels-
weise bei Fremdsprachen: Wenn 
Betriebe ihre Azubis für zusatz-
qualifizierenden Unterricht freistel-
len, können diese die Prüfung als 
Fremdsprachenkorrespondent bei 
der IHK ablegen.

•	Zusätzlich werden Online-Lernsys-
teme erprobt, die es den Auszu-
bildenden ermöglichen, orts- und 
zeitunabhängiger zu lernen. So 
können sie schulische Inhalte über 
eine Lernplattform auch von zu 
Hause oder im Ausbildungsbetrieb 
erarbeiten oder aber gemeinsame 
Projekte stemmen. 

Diese Ansätze zeigen das hohe Ni-
veau und die Innovationskraft der 

Vera Reiss� Foto: Doreen Tomkowitz 
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berufsbildenden Schulen in Rhein-
land-Pfalz. Die Neugestaltung des 
Berufsschulunterrichtes erfordert 
von allen Beteiligten eine hohe Fle-
xibilität und Offenheit. Selbstver-
ständlich werden die Neuerungen 
in enger Abstimmung mit allen Part-
nern – den Schulen, den Kammern 
und den Schulträgern – umgesetzt. 

Die teilnehmenden Modellschulen 
werden eng von Bildungsministeri-
um und Schulaufsicht begleitet. Ba-
sierend auf ihren Erfahrungen wird 
ein Transferkonzept erstellt, um die 
gewonnenen Erkenntnisse auf an-
dere Standorte zu übertragen und 
die Berufsschulen sicher durch den 
demografischen Wandel zu steuern. 

Berufsschule und duale 
Ausbildung auf gutem Weg
Der Schulversuch BS 20 ist damit 
ein wichtiger Beitrag zur Weiterent-
wicklung der Berufsschule und zur 
dualen Ausbildung der Zukunft. Und 
zwar überall in Rheinland-Pfalz.

Ärztliche Versorgung  
überall gewährleisten
Gerade im Alter ist es wichtig, so lange wie möglich zu Hause  
und unabhängig bleiben zu können

Autorin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Rheinland-Pfalz

Die Zunahme von Menschen mit 
Pflegebedarf und mit einer De-
menzerkrankung stellt Angehörige, 
Kommunen, Anbieter von Pflegeleis-
tungen, Krankenhäuser und nieder-
gelassene Ärztinnen und Ärzte vor 
neue Herausforderungen. Auch die 
Lebensentwürfe älterer Menschen, 
etwa der Wunsch, bis ins hohe Al-
ter selbstbestimmt, aktiv, mobil und 
unabhängig zu sein, brauchen ent-
sprechend angepasste medizinische 
und pflegerische Dienstleistungsan-
gebote. Dies gilt in gleicher Weise 
für die steigende Zahl der pflegebe-

dürftigen Menschen mit Migrations-
hintergrund.  

Jetzt aktiv werden, 
um die Zukunft zu sichern
Vor diesem Hintergrund ist un-
übersehbar, dass es im Bereich der 
pflegerischen und gesundheitlichen 
Versorgung mittelfristig bis zum 
Jahr 2020 zu einem enormen An-
passungsdruck bei den bestehenden 
ambulanten und stationären Versor-
gungsstrukturen und einem erheb-
lichen Fachkräftebedarf kommen 
wird. Wenn heute nicht gehandelt 

„ Die Bekämpfung von Rechts extremismus ist 
nach wie vor ein aktuelles und zentrales  Thema. 
Wer den ,blick nach rechts‘ regelmäßig liest, 
erkennt die aktuellen Gefahren von Rechtsaußen 
und kann sachkundig argumentieren.“ 
 
Schirmherrin Ute Vogt

Weitere Informationen im Netz: www.bnr.de

Anzeige

wird, ist unsere gesundheitliche und 
pflegerische Versorgung mit ihrer 
guten Qualität gefährdet. Deshalb 
gilt es, heute aktiv zu werden und 
präventiv zu handeln. 

Besonders die wohnortnahe ärztliche 
Versorgung hat für die Menschen in 
unserem Land einen besonderen 
Stellenwert. Die rheinland-pfälzische 
Landesregierung setzt deshalb an 
vielen Stellen an, um diese in allen 
Teilen des Landes auch in Zukunft zu 
sichern. Das Zukunftsprogramm „Ge-
sundheit und Pflege – 2020“ der Lan-
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desregierung leistet dazu einen wich-
tigen Beitrag und bündelt innovative 
Ansätze, neue Maßnahmen und sek-
torenübergreifende Konzepte.

Ein Beispiel ist das Projekt „Lokale 
Zukunftswerkstätten zur Sicherung 
der ärztlichen Versorgung“. Dieses 
unterstützt Kommunen im ländli-
chen Raum dabei, gemeinsam mit 
den lokalen Akteuren des Gesund-
heitswesens und unter Mitwirkung 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
Rheinland-Pfalz geeignete Ideen und 
Maßnahmen zu entwickeln, um die 
ärztliche Grundversorgung zu si-
chern. Da die Situation nicht in allen 
Regionen gleich ist, braucht es hier 
regional angepasste Lösungen. 

Die Projektkommunen erhalten ne-
ben finanzieller Förderung vom Ge-
sundheitsministerium auch unterstüt-
zende Beratung von der Firma Quaes-
tio Forschung & Beratung (Bonn) und 
dem Institut für Allgemeinmedizin 
der Universität Frankfurt. 

Gute Vernetzung hilft
Bei der Versorgung im ländlichen 
Raum setzen wir in Rheinland-Pfalz 
auch auf das Potenzial telematischer 
Lösungen. Telemedizinische Ange-
bote können dazu beitragen, Distan-
zen zu überbrücken, Spezialwissen 
mit einer guten Vernetzung besser 
verfügbar zu machen und die Ver-
sorgungsqualität zu steigern. Dabei 
geht es um eine sinnvolle Ergänzung 
des bestehenden Angebots in der 
Versorgung, um eine Entlastung der 
Ärztinnen und Ärzte und der Patien-
tinnen und Patienten. 

Elektronische 
Medikamentierung
Ein wegweisendes und bundesweit 
beachtetes Leuchtturm-Projekt ist 
dabei die vernetzte Arzneimittel-
therapiesicherheit (ATMS) mit dem 
elektronischen Medikationsplan. Das 
rheinland-pfälzische Projekt unter-
stützt elektronisch die Medikation 
von Patientinnen und Patienten beim 
Übergang von einer stationären Be-

handlung im Krankenhaus in die am-
bulante Versorgung. Ziel ist es dabei, 
Patientinnen und Patienten nach 
einem stationären Krankenhaus-
aufenthalt einen Medikationsplan 
zur Verfügung zu stellen, der von 

Sabine Bätzing-Lichtenthäler� Foto: Ministerium

Hausärztinnen und Hausärzten und 
Apotheken elektronisch aktualisiert 
werden kann. So sollen unerwünsch-
te Wirkungen, Doppelverordnungen 
oder Wechselwirkungen von Arznei-
mitteln vermieden werden.
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Neue Verbands- 
gemeinde Wittlich-Land
Gute weitere Entwicklung der neuen Verbands
gemeinden wird prognostiziert

Autor Andreas Wagenführer

Innenminister Roger Lewentz hat 
das Urteil des Verfassungsgerichts-
hofes (VGH) Rheinland-Pfalz vom 
11. Januar 2016 (Az.: VGH N 10/14 
und 25/14) zur Eingliederung der 
Verbandsgemeinde Manderscheid 
in die Verbandsgemeinde Wittlich-
Land begrüßt. „Das Urteil ist die 
vierte positive Entscheidung zur Fu-
sion von Verbandsgemeinden und 
zeigt, dass die Basis der Entschei-
dung zur Zusammenlegung rechtlich 
einwandfrei ist“, so Lewentz. Das Ur-
teil schaffe Klarheit über die weitere 
Entwicklung der Verbandsgemeinde.
 
Die Richter erkannten  
keine Verstöße
Das Eingliederungsgesetz verlet-
ze die beiden Verbandsgemeinden 
nicht in ihrer in der Verfassung ga-
rantierten kommunalen Selbstver-
waltungsgarantie, urteilten die Ver-
fassungsrichter. Verstöße gegen das 
Gebot der Systemgerechtigkeit, das 
Willkürverbot oder den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit seien nicht 
gegeben. 

Die Verbandsgemeinde Wittlich-
Land hatte vor der Eingliederung 
knapp 21.500 Einwohner, die Ver-
bandsgemeinde Manderscheid 
knapp 7.700 Einwohner (Stand: 
31.12.2013). Nunmehr hat die VG 
Wittlich Land gut 29.000 Einwohner 
(Stand: 31.12.2014).

Bisher liegen 20 Landesgesetze für 
Fusionsmaßnahmen von verbands-
freien Gemeinden und Verbandsge-
meinden (VG) vor. Die Gebietsände-
rungsmaßnahmen erfassen sieben 
bisherige verbandsfreie Gemeinden 
und 37 bisherige Verbandsgemein-
den. Bis auf die Fusion der VG Kai-
serslautern Süd und VG Landstuhl 
sind 19 der 20 Gebietsänderungs-
maßnahmen zwischenzeitlich umge-
setzt worden. Drei weitere Entwürfe 
(VG Kusel / VG Altenglan, VG Het-

tenleidelheim / VG Grünstadt, VG 
Betzdorf / VG Gebhardshain) sind 
bereits in den Landtag eingebracht.
Dreizehn Gebietsänderungen der 
verbandsfreien Gemeinden und Ver-
bandsgemeinden basieren auf Frei-
willigkeit. Acht Gebietsänderungs-
maßnahmen wurden auf Anweisung 
des Landes herbeigeführt. In sieben 
Fällen sind daraufhin Normenkon-
trollanträge beim Verfassungsge-
richtshof (VGH) Rheinland-Pfalz 
eingereicht worden. In vier Fällen 
befand der VGH die Fusionen für 
rechtmäßig (VG Irrel und Neuerburg, 
VG Wallhalben und Thaleischweiler-
Fröschen, VG Kröv-Bausendorf und 
Traben-Trarbach sowie VG Mander-
scheid und Wittlich-Land). 

Der Klage der VG Maikammer gegen 
die Eingliederung in die VG Edenko-
ben hat der VGH im Juni 2015 statt-
gegeben. Gleichzeitig bestätigten 
die Verfassungsrichter in ihrem Urteil 
die Grundzüge der Kommunal- und 
Verwaltungsreform. Die angeord-
nete Fusion der VG Maikammer mit 
der VG Edenkoben wurde mittler-
weile wieder rückgängig gemacht. 
Zwei Urteile zu den Klagen der VG 
Enkenbach-Alsenborn (gegen Ein-
gliederung der VG Hochspeyer) so-
wie der Stadt Herdorf / VG Daaden 
stehen noch aus.

Der Prozess soll in drei Jahren 
abgeschlossen werden
Bis 2019 sollen alle noch ausste-
henden Gebietsänderungen von 
verbandsfreien Gemeinden und 
Verbandsgemeinden, die nach Maß-
gabe des Landesgesetzes über die 
Grundsätze der Kommunal- und 
Verwaltungsreform einen eigenen 
Gebietsänderungsbedarf haben, 
herbeigeführt werden.

Kommunal
b e r a t u n g Rheinland-Pfalz GmbH

Lösungen für Behörden
und Unternehmen
• Organisation
• Personalentwicklung
• Finanzen
• IT-Projekte
• Energiewende
• Satzungen
• Verträge

www.kommunalberatung-rlp.de
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Infrastrukturkonferenz 
der SGK auf dem Hahn
Brücke ist wichtig für die wirtschaftliche  
Entwicklung im Rhein-Hunsrück-Kreis

Autor Hans Jürgen Noss

Der Einladung des Landesverbandes 
der Sozialdemokratischen Gemein-
schaft für Kommunalpolitik und de-
ren Regionalverbänden des Rhein-
Hunsrück-Kreises und des Land-
kreises Birkenfeld waren zahlreiche 
Kommunalpolitiker aus der Region 
rund um den Hahn gefolgt.

Der Regionalverbandsvorsitzende 
Dietmar Tuldi und der SGK-Landes-
geschäftsführer Hans Jürgen Noss 
begrüßten die Teilnehmer. Karl-
Heinz Lambertz, der Parlaments-
präsident der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft in Belgien und Roger 
Negri, der Vorsitzende des Luxem-
burger Verkehrsausschusses, beton-
ten die Wichtigkeit des Hochmosel-
übergangs für die wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen den BeNe-
Lux-Staaten und der Region rund um 
den Hahn. 

Auch der Europaabgeordnete Nor-
bert Neuser bekräftigte, dass sich die 
wirtschaftlichen Entwicklungschan-
cen der gesamten Region aufgrund 
der Brücke erheblich verbessern wer-
den.
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In der anschließenden Diskussion 
machten die teilnehmenden Kom-
munalpolitiker mit ihren Beiträgen 
deutlich, dass der Hochmoselüber-
gang eine wesentlich verbesserte 
Verbindung zu den großen Fracht-
häfen in Holland und  dem Flugha-
fen Hahn darstelle. Er eröffne ganz 
neue Perspektiven, da sich die Fahr-
zeiten deutlich verringern dürften. 
Die wirtschaftliche Entwicklung am 

Hahn und entlang der vierspurig 
ausgebauten B 50 hat bereits in den 
vergangenen Jahren eine erfreuliche 
Entwicklung genommen, die sich 
mit dem Hochmoselübergang weiter 
verbessern sollte. Die Gesprächsteil-
nehmer betonten einvernehmlich, 
dass unbedingt ein Gesamtkonzept 
erforderlich sei, um Fehlentwicklun-
gen zu vermeiden. Der ehemalige 
Birkenfelder Landrat Wolfgang Hey 

Von links: Wolfgang Hey, Hans Jürgen Noss, Karl-Heinz Lambertz, Dietmar Tuldi und Michael Maurer� Foto: SGK RLP

unterstrich, dass neben der guten 
Ost/West-Verbindung eine bessere 
Verkehrsanbindung Richtung Süden 
in den Landkreis Birkenfeld und da-
rüber hinaus über die B 270 auch 
Richtung Kaiserslautern dringend 
erforderlich sei. Nach vielen Jahren 
der Planungen müsse auch endlich 
mit dem weiteren bedarfsgerechten 
Ausbau der Hunsrückspange begon-
nen werden. Wobei die Ortsumge-

hung Rhaunen, für die schon seit 
einigen Jahren Baurecht besteht, 
möglichst 2017 in Angriff genom-
men werden sollte.

In einer anschließend beschlosse-
nen gemeinsamen Resolution der 
beiden Kreistagsfraktionen aus dem 
Rhein-Hunsrückkreis und dem Land-
kreis Birkenfeld wiesen diese auf die 
großen wirtschaftlichen Potenziale 
für die gesamte Region hin, die sich 
mit der Fertigstellung des Hoch-
moselübergangs ergeben können. 
Erforderlich hierfür sei ein gemein-
sames, schlüssiges Entwicklungs-
konzept, das die Ausweisung von 
Gewerbegebieten, ein touristisches 
Vermarktungskonzept sowie die er-
forderlichen Verkehrsanbindungen 
enthalten sollte. Insbesondere wur-
de hierbei nochmals auf die Dring-
lichkeit des Ausbaus der Hunsrück-
spange hingewiesen.

Die Kreistagsfraktionen forderten 
deshalb die Landräte der beiden 
Kreise auf, gemeinsam mit den be-
troffenen Kommunen, der Wirt-
schaft, Verbänden und sonstigen In-
stitutionen ein umfassendes Konzept 
zu erarbeiten, das geeignet ist, die 
Region dann gemeinsam mit dem 
Land wirtschaftlich voran zu brin-
gen.

Hilfe für die Feuerwehr  
und andere Ehrenamtliche
Der Landtag von Rheinland-Pfalz bereitet eine Novellierung des Brand- und  
Katastrophenschutzgesetzes vor

Autor Hans Jürgen Noss

Auf Initiative der Fraktionen der SPD 
und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
beschäftigt sich der Landtag Rhein-
land-Pfalz mit der Novellierung des 
Brand- und Katastrophenschutzge-
setzes. Laut SPD-Fraktion steht bei 
diesem weitreichendsten Gesetzes-
vorhaben im Bereich der Feuerwehr 
der letzten zehn Jahre die Stärkung 
des Ehrenamts im Mittelpunkt. Die 
kommunalen Spitzenverbände be-
grüßen die Gesetzesinitiative aus-
drücklich und auch der Landesfeu-

erwehrverband Rheinland-Pfalz e.V. 
hat an alle im Landtag vertretenen 
Fraktionen appelliert diesem sach-
dienlichen Gesetzentwurf zuzustim-
men. 

Auch die Landesregierung befür-
wortet dieses Änderungsgesetz, 
das die verantwortungsvolle und 
für die innere Sicherheit unverzicht-
bare ehrenamtliche Tätigkeit in den 
Feuerwehren und in den anderen 
Hilfsorganisationen erleichtert. „Mit 

diesem neuen Gesetz haben wir ei-
nen wichtigen Meilenstein für die 
Ehrenamtlichen in unserem Land er-
reicht“, betonte Innenminister Roger 
Lewentz gegenüber der DEMO.

Demografischer Wandel  
erfordert neue Strukturen
Der demografische Wandel wirkt 
sich auch auf die Freiwilligen Feuer-
wehren aus, die sich in ihrer langen 
Geschichte immer wieder veränder-
ten Bedingungen angepasst haben. 

Mit dem Gesetzentwurf soll dieser 
Anpassungsprozess unterstützt wer-
den. So werden künftig zur Stärkung 
der Einsatzbereitschaft Doppelmit-
gliedschaften von Feuerwehran-
gehörigen sowohl am Wohnort als 
auch am Arbeits- oder Studienort 
ausdrücklich zugelassen. Neben der 
stärkeren Einbindung der Angehöri-
gen der Alters- und Ehrenabteilun-
gen in die Gemeinschaft der Feuer-
wehr soll in Einzelfällen auch die Teil-
nahme noch einsatztauglicher älterer 
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ehemaliger Feuerwehrangehöriger 
an Einsätzen ermöglicht werden. 
Auch die Mitwirkungsmöglichkeiten 
von Menschen mit körperlichen Be-
einträchtigungen in der Freiwilligen 
Feuerwehr werden verbessert.

Verbesserung der Rahmen- 
bedingungen für das Ehrenamt
Die Rahmenbedingungen des eh-
renamtlichen Engagements für die 
Gemeinschaft werden weiter ver-
bessert und familienfreundlicher ge-
staltet, vor allem werden verbesserte 
Freistellungsmöglichkeiten bei glei-
tender Arbeitszeit und flexiblere Be-
urlaubungsregelungen eingeführt. 
Künftig sollen Ehrenamtliche einen 
ausdrücklichen Rechtsanspruch ge-
gen die Gemeinde auf Erstattung al-
ler ihnen wegen des Feuerwehrein-
satzes entgangenen Einnahmen 
und Sozialversicherungsleistungen 
haben. Auch der Ersatz nachgewie-
sener Kosten für die Betreuung von 
Kindern und pflegebedürftigen An-
gehörigen wird ermöglicht. Das sind 

Kosten, die während eines länger 
andauernden Einsatzes oder eines 
Lehrgangs an der Feuerwehr- und 
Katastrophenschutzschule anfallen 
können. 

Soweit es die Satzungsregelungen 
der Hilfsorganisationen nicht anders 
bestimmen, gelten diese verbesser-
ten Rechtsansprüche auch für Ange-
hörige der privaten Hilfsorganisatio-

nen, wie der Deutschen Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft, dem Arbeiter-Sa-
mariter-Bund, dem Deutschen Roten 
Kreuz, dem Malteser Hilfsdienst und 
der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Sie helfen, wenn´s brennt: Die Bedingungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute werden verbessert.� Foto: Marco Zaremba /pixelio.de
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Viele Ehrenamtliche nehmen für 
Lehrgänge an der Feuerwehr- und 
Katastrophenschutzschule Erho-
lungsurlaub und verzichten auf den 
gesetzlichen Freistellungsanspruch, 
um mögliche berufliche Unannehm-
lichkeiten zu vermeiden. Für damit 
verbundene Nachteile haben sie 
künftig einen Anspruch auf ange-
messene Aufwandsentschädigung. 

Auch die bisherige Praxis, Ehrenamt-
lichen bestimmte Vergünstigungen 
beispielsweise bei der Nutzung kom-
munaler Einrichtungen zu gewähren, 
insbesondere im Rahmen einer Eh-
renamtskarte, wird gesetzlich legiti-
miert.

Erleichterungen für die  
Kommunen beim Kostenersatz
Feuerwehreinsätze sollen auch wei-
terhin für die Bevölkerung grund-
sätzlich unentgeltlich bleiben. Zur 
Stärkung der kommunalen Finanzen 
ist es aber geboten, im gewerblichen 
Bereich – vor allem dort, wo Risiken 
versicherbar sind – das Verursacher-
prinzip noch stärker zu betonen. 
So sollen neue Kostenersatztatbe-
stände eingeführt werden, z.B. für 
Sonderlöschmittel, die bei Bränden 
in Gewerbebetrieben in größerem 
Umfang benötigt werden, oder für 
die sehr kostenträchtige Entsorgung 
kontaminierten Löschwassers. 

Die kommunalen Aufgabenträger 
können in Zukunft im Rahmen ihrer 
Kostenersatz-Satzungen Vorhalte-
kosten stärker als bisher berücksich-
tigen und die Pauschalierung von 
Personalkosten wird vereinfacht. 

Mehr Informationen: 
Den Gesetzentwurf finden Sie unter  
diesen Links: 
http://www.landtag.rlp.de/landtag 
drucksachen/5720-16.pdf 
http://www.landtag.rlp.de/landtag/
vorlagen/6307-V-16.pdf

Bebauungsplan für nicht bebaubare  
landwirtschaftliche Fläche in Rhodt ist unwirksam 

Lernförderung für Hartz-IV-Empfänger

Der Bebauungsplan der Ortsge-
meinde Rhodt (Verbandsgemein-
de Edenkoben), mit dem nördlich 
der Ortsrandbebauung eine Fläche 
für die Landwirtschaft festgesetzt 
wird, die nicht bebaut werden 
darf, ist unwirksam. Das entschied 
das Oberverwaltungsgericht (OVG) 
Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 
20.01.2016, Az.: 8 C 10885/15.OVG.

Zum Sachverhalt

Der Antragsteller betreibt in Rhodt 
ein Weingut. Auf einem von ihm 
gepachteten Grundstück, das nörd-
lich des Ortsrandes im bisherigen 
Außenbereich liegt, befindet sich 
eine genehmigte Betriebshalle mit 
Wohnung, die zum Weingut ge-
hört. Seinen Antrag auf Erlass eines 
Bauvorbescheides zur Erweiterung 
der Halle lehnte die Kreisverwal-
tung Südliche Weinstraße unter 
Hinweis auf den am 27.05.2014 als 
Satzung beschlossenen Bebauungs-
plan ab.

Mit seinem Normenkontrollantrag 
machte der Antragsteller geltend, 

der Bebauungsplan stelle eine rei-
ne Verhinderungsplanung dar. Dem 
rückwärtigen Ortsbild, das durch 
den Plan geschützt werden solle, 
komme kein hoher bauhistorischer 
Wert zu. Ihm werde hingegen die 
Möglichkeit einer Erweiterung im 
räumlichen Zusammenhang mit sei-
nem Winzerbetrieb genommen, auf 
die er angewiesen sei.

Das OVG gab dem Normenkontroll
antrag statt und erklärte den Be-
bauungsplan für unwirksam.

Keine unzulässige Negativpla-
nung ...

Die Festsetzung einer Fläche für die 
Landwirtschaft, die aber nicht be-
baut werden darf, stellt sich nach 
Ansicht des OVG nicht als unzuläs-
sige Negativplanung dar. Denn die 
Gemeinde verfolge mit ihr das po-
sitive planerische Ziel der Ortsbild-
pflege. Dieses Ziel sei auch durch-
aus legitim.

..., aber Abwägungsgebot ver-
letzt

Allerdings habe die Gemeinde die 
gegenläufigen privaten Belange 
der betroffenen Landwirte, insbe-
sondere das Erweiterungsinteresse 
des Antragstellers, nicht mit dem 
ihrer Bedeutung zukommenden 
Gewicht abgewogen. So habe sie 
in der Begründung des Bebauungs-
plans einen Erweiterungsbedarf 
des Antragstellers verneint, obwohl 
dieser in seinen Einwendungen ge-
gen den Planentwurf ausdrücklich 
darauf verwiesen habe, auf dem 
bereits bebauten Grundstück eine 
Betriebserweiterung vornehmen zu 
wollen. Auch die Landwirtschafts-
kammer Rheinland-Pfalz hat nach 
Darlegung des OVG in ihrer Stel-
lungnahme den baulichen Erwei-
terungsbedarf dieses letzten Voll
erwerbswinzers unterstützt. Von 
der Gemeinde habe daher eine 
nähere Auseinandersetzung damit 
erwartet werden können, ob für 
das ohnehin bereits mit landwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden be-
baute Grundstück eine Ausnahme 
vom Bebauungsverbot in Betracht 
komme.

Ein Hartz-IV-Empfänger mit noch 
befriedigenden Schulleistungen hat 
keinen Anspruch auf ergänzende 
Lernförderung. Dies hat das Hessi-
sche Landessozialgericht (LSG) mit 
Urteil vom 13.11.2015, Az.: L 9 AS 
192/14, entschieden. Wesentliches 
Lernziel sei lediglich die Versetzung 
in die nächste Jahrgangsstufe, so-
dass erst bei einer Gefährdung der 
Versetzung Anspruch auf ergänzen-
de Lernförderung bestehe.

Zum Sachverhalt

Ein Schüler der 5. Klasse einer ko-
operativen Gesamtschule, der mit 
seinen Eltern und seinem Bruder 
laufende Hartz-IV-Leistungen be-
zieht, beantragte Leistungen für 
Bildung und Teilhabe in Form der 
ergänzenden Lernförderung für das 
Fach Englisch. Seine Fachlehrerin 

bescheinigte ihm Englisch-Leistun-
gen im schwach befriedigenden 
Bereich. Es bestehe ein Lernförder-
bedarf von ein bis zwei Stunden 
wöchentlich. Der Landkreis lehnte 
den Antrag ab, da das Erreichen 
der wesentlichen Lernziele nicht 
gefährdet sei.

Anspruch auf ergänzende Lern-
förderung nur bei Versetzungs-
gefährdung

Das LSG hat die Klage abgewiesen. 
Der Schüler habe keinen Anspruch 
auf Bewilligung ergänzender Lern-
förderung, da diese nicht erfor-
derlich sei, um die wesentlichen 
Lernziele zu erreichen. Wesentli-
ches Lernziel sei die Versetzung in 
die nächste Jahrgangsstufe. Im Ein-
zelfall kämen neben der Versetzung 
zwar auch andere Lernziele wie z. 

B. die Verbesserung des Leistungs-
niveaus bei Legasthenie oder Dys-
kalkulie in Betracht. Ein solcher Fall 
liege bei dem klagenden Schüler 
jedoch nicht vor. Die Stabilisierung 
eines befriedigenden Leistungs-
niveaus sowie die bloße Verbesse-
rung von Notenstufen seien nicht 
als wesentliches Lernziel anerkannt. 

Gleiches gelte nach dem Willen 
des Gesetzgebers für Verbesserun-
gen zum Erreichen einer besseren 
Schulartempfehlung, die ebenfalls 
regelmäßig keinen Grund für eine 
Lernförderung darstelle. Nach der 
Gesetzesbegründung solle die ent-
sprechende Vorschrift aber auch 
für den Bereich der außerschuli-
schen Lernförderung lediglich den 
Anspruch auf Sicherung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums 
sicherstellen.


